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62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §36 Abs5;

Rechtssatz

Die in § 36 Abs. 5 AlVG angeführten Beispiele lassen auf die Intention des Gesetzgebers schließen, dass übliche

Aufwendungen nicht zur Erhöhung der Freigrenze führen sollen. Kosten der Berufsausbildung stellen (im hier

maßgeblichen Zeitpunkt) auch im Bereich des Steuerrechts grundsätzlich keine außergewöhnliche Belastung dar,

erfolgt die Ausbildung doch kraft freien Willenentschlusses (Hinweis E 18. Februar 1999, Zl. 97/15/0047).

Ausbildungskosten stellen übliche Aufwendungen, welche jeder Studierende zu tragen hat, dar und führen daher bei

der Beurteilung einer Notlage auch nicht zur Erhöhung der Freigrenze gemäß Punkt II. Z. 9 der Richtlinien.
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